
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/23 90/17/0201
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1993

Index

L34001 Abgabenordnung Burgenland

L37161 Kanalabgabe Burgenland

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §101 Abs1;

KanalabgabeG Bgld §2 Abs4;

LAO Bgld 1963 §75 Abs7;

Rechtssatz

Gemäß § 2 Abs 4 erster Satz Bgld KanalabgabeG schulden zwar Miteigentümmer die Kanalisationsbeiträge zur

ungeteilten Hand, jedoch setzt die Rechtsfolge des § 75 Abs 7 Bgld LAO voraus, daß auf sie in der Bescheidausfertigung

hingewiesen wird.
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